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Die Woche im Arbeitsrecht

// Im Blickpunkth

M�ller befasst sich in dieser Ausgabe mit den Neuerungen des Pflegezeitgesetzes und seinen Folgen f�r die arbeitsrecht-

liche Praxis. Mit einer aktuellen Entscheidung des Arbeitsgerichts Bremen zur Sittenwidrigkeit von Stundenlohn, wenn

ein Tarifvertrag eine h�here Bezahlung vorsieht, befasst sich Mohr vor dem Hintergrund der Mindestlohndiskussion.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
von Dr. Ann-Christine Ha-

misch, M.Jur. (Oxford), Coun-

sel bei Lovells LLP, M�nchen

EuGH best�tigt Anspruch auf Hin-
terbliebenenversorgung f�r Le-
benspartner

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 1.4.2008

(Rs. C-267/06) entschieden, dass ein berufs-

st�ndisches Versorgungswerk �berlebende

(gleichgeschlechtliche) Lebenspartner unzu-

l�ssig diskriminiert, wenn es ihnen – im Ge-

gensatz zu �berlebenden Ehegatten, mit de-

nen sie vergleichbar sind – keine Hinterbliebe-

nenversorgung gew�hrt.

Zwar ist es grunds�tzlich Sache der nationalen

Gerichte zu pr�fen, ob �berlebende Ehe-

gatten und Lebenspartner sich hinsichtlich

der Hinterbliebenenversorgung in einer ver-

gleichbaren Situation befinden. Der EuGH hat

jedoch sehr deutlich gemacht, dass er zumin-

dest unter deutschem Recht – der Entschei-

dung lag ein Vorabentscheidungsersuchen

des Bayerischen Verwaltungsgerichts in Be-

zug auf die Satzung der Versorgungsanstalt

der deutschen B�hnen zugrunde – die Situati-

on von �berlebenden Ehegatten und Lebens-

partnern als vergleichbar ansieht. Grund hier-

f�r ist die schrittweise rechtliche Gleichstel-

lung von Lebenspartnerschaft und Ehe durch

das LPartG und insbesondere die Regelung

des § 46 Abs. 4 SGB Vl, mit welcher Lebens-

partner hinsichtlich der Hinterbliebenenver-

sorgung in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung Ehegatten gleichgestellt werden.

Ob die nationalen Gerichte diese Wertung

auch f�r betriebliche Versorgungswerke �ber-

nehmenwerden –woraus sich f�r Arbeitgeber

dann Anpassungsbedarf ergeben w�rde –,

bleibt abzuwarten. Der BGH hat es zuletzt

(Urteil vom 14.2.2007– lV ZR 267/04) noch als

zul�ssig angesehen, eine Hinterbliebenen-

versorgung nur f�r Ehegatten vorzusehen

und Lebenspartner hiervon auszuschließen.

Entscheidungen
BAG: Verhaltensbedingte K�ndigung und

vorausgegangene Abmahnung

Der zweite Senat entschied in seinem Urteil vom

13.12.2007 – 2 AZR 818/06 – wie folgt: Eine K�n-

digung wegen einer Vertragspflichtverletzung

setzt regelm�ßig eine Abmahnung voraus. Liegt

eine ordnungsgem�ße Abmahnung vor und ver-

letzt der Arbeitnehmer erneut seine vertrag-

lichen Pflichten, kann regelm�ßig davon ausge-

gangen werden, es werde auch k�nftig zu weite-

ren Vertragsst�rungen kommen. Dabei ist es f�r

eine negative Prognose ausreichend, wenn die

jeweiligen Pflichtverletzungen aus demselben

Bereich stammen und somit Abmahnung und

K�ndigungsgrund in einem inneren Zusammen-

hang stehen. Das BAG f�hrt damit seine Recht-

sprechung vom 16.1.1992 – 2 AZR 412/91 – fort.
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BAG: Angemessenheit einer

Ausbildungsverg�tung

Der neunte Senat entschied in seinem Urteil vom

22.1 2008 – 9 AZR 999/06 – wie folgt: In einem

durch Zusch�sse der Bundesagentur f�r Arbeit

finanzierten Ausbildungsverh�ltnis kann eine

Ausbildungsverg�tung in H�he der Leistungs-

s�tze noch angemessen sein, obwohl sie das Tarif-

niveau um deutlichmehr als 20% unterschreitet.
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LAG D�sseldorf: Berufungen von Siemens

zur�ckgewiesen

Das LAG entschied in mehreren Urteilen vom

29.4.2008 – 6 Sa 1809/07 u.a.-, dass das Informati-

onsschreiben �ber den Betriebs�bergang von der

Siemens AG auf die BenQ Mobile inhaltlich nicht

ausreichend ist, so dass noch keine Frist f�r einen

Widerspruch gegen den �bergang des jeweiligen

Arbeitsverh�ltnisses zuBenQbegonnenhatte. Ins-

besondere war die Identit�t des Firmen�berneh-

mers nicht eindeutig genug dargestellt, da unter

derneuenAdressenochdiePersonalabteilungvon

der Siemens AG erreichbar war. Außerdem h�tte

den Mitarbeitern auch mitgeteilt werdenm�ssen,

dassessichbeider�bernehmendenFirmaumeine

f�rdie�bernahmeextraneugegr�ndetedeutsche

Tochtergesellschaft namens BenQ GmbH & Co

oHGhandelte, die lediglichmiteinemHaftungska-

pital von50000Euroausgestattetwar.
(Quelle: PM des LAG D�sseldorf vom 29.4.2008)

LAG N�rnberg: Verl�ngerungsvertrag nach

vorheriger Befristung mit Sachgrund

Das LAG entschied in seinem Urteil vom 19.3

2008 – 4 Sa 673/07 – wie folgt: Soweit objektiv

die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 S. 1 und 2

TzBfG vorliegen, kann sich ein Verl�ngerungsver-

trag gem. § 14 Abs. 2 S. 1 Halbs. 2 TzBfG zeitlich

auch an eine Befristung mit sachlichem Grund

anschließen. Vorliegend handelt es sich um ein

befristetes Probearbeitsverh�ltnis gem�ß § 14

Abs. 1 S. 2 Ziff. 5 TzBfG.
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ArbG Berlin: Streikmaßnahmen ohne

Vorlauffrist von 24 Stunden

Das ArbG entschied in seinem Urteil vom 29.4

2008 – 58 Ga 6014/08 –, dass Streikmaßnahmen

ohne Vorank�ndigung erfolgen k�nnen. Dies sei

von dem verfassungsrechtlich gesch�tzten Streik-

recht umfasst. Einschr�nkungen des Streikrechtes

seien nur m�glich, wenn und soweit Rechtsg�ter

des Arbeitgebers oder am Arbeitskampf nicht be-

teiligter Dritter nach einer Interessenabw�gung

Vorrang beanspruchen k�nnten. Soweit die Inte-

ressen der Allgemeinheit durch kurzfristige Streik-

maßnahmen betroffen seien, m�ssten diese zu-

r�ckstehen. Die Bev�lkerung k�nne sich auf allge-

mein bekannte Streikmaßnahmen (hier bei den

Berliner Verkehrsbetrieben) einstellen, da alterna-

tive Bef�rderungsm�glichkeiten best�nden.
(Quelle: PM des LAG Berlin-Brandenburg vom 29.4.2008)

St�ndige Mitarbeiter im Arbeitsrecht: Prof. Dr. Burkhard Boemke, Leipzig; RA Dr. Anke Freckmann, K�ln; RA Dr. Mark Lembke, Frankfurt a.M.; RA Dr. Wolfgang Lipinski, M�nchen;
Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred L�wisch, Freiburg i. Br.; RA Dr. Oliver Simon, Stuttgart; RA Dr. Stefan Simon, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Gregor Th�sing, Bonn
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